
Mitteilungsblatt der Gemeinde Nußdorf 1 Sonderausgabe Nr. 2. September 2018 

 

Sonderausgabe Nr. 2         Nußdorf, im September 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inhalt:  Seite 1 Einladung zur Vernissage  im Gemeindeamt 
  Seite 2 Stellenausschreibung für das Altstoffsammelzentrum//Eintragungszeitraum – Volksbegehren 
  Seite 3 Teil-Änderung des Flächenwidmungsplanes // Sachkundenachweis für Hundebesitzer 
  Seite 4 Gemeindeamt und Bauhof geschlossen // Einladung zum Spaziergang durch die Weitwörther Au 



 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Nußdorf 2 Sonderausgabe Nr. 2 – September 2018 

Stellenausschreibung für das Altstoffsammelzentrum Weitwörth 
 

Die Gemeinde Nußdorf am Haunsberg bringt hiermit die Stelle, einer mit 40 Wochenstunden 
beschäftigten Betreuungsperson für das Altstoffsammelzentrum Weitwörth, zur 
Ausschreibung. 

 

Anstellungserfordernisse: 
- Abfallwirtschaftliches Interesse 
- Bereitschaft zur Dienstverrichtung an Wochenenden (Freitag Nachmittag, Samstag Vormittag) 
- Bereitschaft zur Absolvierung erforderlicher Kurse (Sicherheitsbeauftragte(r), Problemstoffsammlung, etc.)  
- Volle körperliche Belastbarkeit 
- PC-Kenntnisse 
- Bei männlichen Bewerbern – abgeleisteter Präsenzdienst oder Zivildienst 
- Gewünschte zusätzliche Kenntnisse: elektrotechnische Qualifikation 

 

Vorzulegende Unterlagen: 
- Bewerbungsschreiben 
- Lebenslauf 
- Kopie des Führerscheines 
- Strafregisterbescheinigung 
- Bei männlichen Bewerbern: Bestätigung über abgeleisteten Präsenz- bzw. Zivildienst 

 

Die Anstellung erfolgt ab Mitte/Ende Oktober 2018 nach dem Salzburger Gemeindevertragsbedienstetengesetz 2001, LGBl. Nr. 
17/2002 idgF, wobei eine Anstellung als Vertragsbedienste(r) im Entlohnungsschema II erfolgen wird. Weiters erfolgt die 
Anstellung gemäß dem Salzburger Gleichbehandlungsgesetz. Bewerbungen sind mit den erforderlichen Unterlagen bis spätestens 
Freitag, den 5. Oktober 2018, 12:00 Uhr beim Gemeindeamt Nußdorf, Hauptstraße 17, 5151 Nußdorf am Haunsberg, 
einzureichen oder so abzusenden, dass diese bis spätestens zum angeführten Zeitpunkt beim Gemeindeamt einlangen. 
Informationen oder Anfragen zur Anstellung können im Gemeindeamt bei Bürgermeister Johann Ganisl (06276/8811-16) oder 
Amtsleiter Mag. Reinhard Winkler (06276/8811-11) eingeholt werden. 
 
 

Eintragungszeitraum - Volksbegehren 
 

Das Bundesministerium für Inneres hat für folgende Volksbegehren 
 

ORF ohne Zwangsgebühren 

Frauenvolksbegehren 

Don`t smoke 
 

als Eintragungszeitraum Montag, 1. Oktober 2018 bis einschließlich Montag, 8. Oktober 2018 festgelegt. 
 

Die Stimmberechtigten können im Gemeindeamt durch einmalige eigenhändige Eintragung ihrer Unterschrift auf einem von der 
Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular ihre Zustimmung erklären. Die Eintragung kann auch online getätigt 
werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren). 
 

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraumes (siehe oben) das Wahlrecht zum Nationalrat besitzt 
(Österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Ausschluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 
 27. August 2018 in der Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen ist. 
 

Bitte beachten Sie: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbegehren abgegeben haben, können für 
diese Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da die getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung 
zählt. 
 

In unserer Gemeinde können Eintragungen an den nachstehend angeführten Tagen und zu folgenden Zeiten vorgenommen 
werden:   Montag,  1. Oktober 2018   8:00 bis 16:00 Uhr 

Dienstag, 2. Oktober 2018  8:00 bis 20:00 Uhr 
Mittwoch, 3. Oktober 2018   8:00 bis 20:00 Uhr 
Donnerstag,  4. Oktober 2018   8:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag,   5. Oktober 2018   8:00 bis 16:00 Uhr 
Samstag,  6. Oktober 2018   10:00 bis 12:00 Uhr 
Sonntag,  7. Oktober 2018   geschlossen 
Montag,  8. Oktober 2018   8:00 bis 16:00 Uhr 

 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (8. Oktober 2018),  
20:00 Uhr, durchführen. 
 

http://www.bmi.gv.at/volksbegehren
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Teil-Änderung des Flächenwidmungsplanes  
 

Folgende Umwidmung „Junger II / Schlößl“ ist im Flächenwidmungsplan der Gemeinde Nußdorf a. H. von derzeit 
„Grünland/Ländliche Gebiete“ geplant: 
 

 Im Bereich Schlößl GP 594/1 (Teilfläche), KG 56415 Weitwörth soll nach dem ersten Teil nunmehr der 2. Teil (3 Bauplätze, 
ca. 1.800 m²) bzw. der Rest der Fläche, welche durch die LAND INVEST von der Fam. Junger angekauft und durch die 
SISTEG aufgeschlossen wurde, in „Bauland/Erweitertes Wohngebiet“ umgewidmet werden.  
Zudem soll im südlichen Aufschließungsbereich ein Bauplatz für den Sohn (Eigenbedarf) der Fam. Junger sowie der 
Bestandsbau auf GP .53 in „Bauland/Dorfgebiete“ umgewidmet werden. 

 

Die Grundvoraussetzung hinsichtlich der Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des REK (Räumlichen Entwicklungskonzept) 
sowie sonstigen Planungsvorgaben sind gegeben, welche u. A. durch unseren Raumplaner, allee42 Landschaftsarchitekten, DI 
Schwarz geprüft wurden. 
 

Um der Öffentlichkeitsarbeit Genüge zu tun, wird hiermit gemäß Raumordnungsgesetz bekannt gegeben, dass der Entwurf der 
Teil-Änderung des Flächenwidmungsplanes einschließlich des notwendigen Bebauungsplanes lt. Kundmachung an der 
Amtstafel ab 30.08.2018, 4 Wochen lang, im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur Einsicht aufliegt und im Internet auf  
der Homepage der Gemeinde Nußdorf a. H. unter www.nussdorf.salzburg.at einsehbar ist. Weiters besteht die Möglichkeit, der 
Abgabe einer Stellungnahme.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Sachkundenachweis für Hundebesitzer 
 

Referent: Dr. Karl Traintinger  
Mittwoch, 19. September 2018 – 19:30 Uhr 
Seminareinschreibung: 19:15 Uhr 

 
Auf Grund des beschränkten Platzangebotes ist eine telefonische Anmeldung 
unbedingt notwendig unter: 06274/ 4400 (Mo-Do 10-12 und 17-19 Fr 14-17 Uhr) 
Kursbeitrag mit Bestätigung: € 40,00 Anmeldung + Kursprogramm 
Infos: http://petvet.care/seminare-fur-tierhalter/seminare-kleintiere/ 
 

http://www.nussdorf.salzburg.at/
http://petvet.care/seminare-fur-tierhalter/seminare-kleintiere/
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Gemeindeamt und Bauhof geschlossen 
 

 

Aufgrund des jährlichen Betriebsausfluges der Gemeindebediensteten 
und der Gemeindevertretung bleiben am Freitag, 7. September 2018 
das Gemeindeamt und der Bauhof geschlossen. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!! 
 

Einladung zum Spaziergang durch die Weitwörther Au 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spaziergang durch die Weitwörther Au 
(LIFE-Projekt Salzachauen) 

am Freitag, 5. Oktober 2018 um 14:00 Uhr 
(Dauer 2,5-3 Stunden) 

Treffpunkt: Parkplatz Lokalbahnhaltestelle 
Weitwörth-Nußdorf 

Der Spaziergang findet bei jeder Witterung statt! 
 
Bei einem interessanten Rundgang durch die Weitwörther Au werden die Ergebnisse der großen 
Renaturierungsarbeiten des Winterhalbjahrs 2017/18 besichtigt: Der Ausee mit seinem großen neuen 
Flachufer und den zahlreichen Froschtümpeln; die ausgedehnten Geländeabsenkungen, die jetzt regelmäßig 
vom Reitbach überschwemmt werden; die Umwandlung von Fichtenforsten in natürliche Auwälder und vieles 
mehr. Wir schauen uns an, wie die Natur beginnt, die neu geschaffenen Lebensräume zu erobern und 
erfahren, welche weiteren Maßnahmen ab Herbst 2018 geplant sind und welche Attraktionen für die 
Besucher entstehen. Auch für Fragen und Diskussion ist Gelegenheit. Geleitet wird der Auspaziergang vom 
Projektleiter des Landes, DI Bernhard Riehl.  

 

Alle Nußdorferinnen und Nußdorfer sind hierzu herzlich eingeladen!  
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